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Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE)

ID 043380

Quelle: BKK Gesundheitsreport 2023

MSE - AU-Kennzahlen nach Altersgruppen und Geschlecht

ID 043742

Quelle: BKK Gesundheitsreport 2024
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MSE - AU-Kennzahlen für die zehn wichtigsten Diagnosen

ID 043745

Quelle: BKK Gesundheitsreport 2023
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Durchschnittliche Dauer der Krankheiten pro Fall 2023

ID 064459

Datenquelle: BKK Dachverband – Auszug aus Tabelle/Diagramm 1.2.4 zum BKK Gesundheitsreport 2024 (Berichtsjahr 2023)

AU-Tage je Fall der beschäftigten 

Mitglieder nach ausgewählten 

Diagnosehauptgruppen
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Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) - Zusammenfassung

• führen seit Jahren die Statistiken der Arbeitsunfähigkeitstage nach 

Diagnosegruppen an

• sind im Jahr 2022 für mehr als jeden achten AU-Fall (11,9%) und 

mehr als jeden sechsten AU-Tag (19,3%) verantwortlich

• steigen mit zunehmendem Alter an

• verursachten 2022 einen Schaden durch Produktionsausfall von 

geschätzt 19,6 Milliarden Euro

Seite 27

Quelle: BKK Gesundheitsreport 2023 

ID 043739

Arbeitsschutzgesetz - § 4 Allgemeine Grundsätze 

…

(1) Die Arbeit ist so zu gestalten, 

dass eine Gefährdung für das Leben 

sowie für die 

physische und die psychische 

Gesundheit möglichst vermieden 

und die verbleibende Gefährdung 

möglichst gering gehalten wird.

ID 061426
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Arbeitsschutzgesetz - § 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit ver-

bundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei 

gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit 

ausreichend.

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,

2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,

3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere 

von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,

4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und 

Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,

5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,

6. psychische Belastungen bei der Arbeit.

ID 012526

Arbeitsschutzgesetz - § 6 Dokumentation

(1) Der Arbeitgeber muss über die je 

nach Art der Tätigkeiten und der Zahl 

der Beschäftigten erforderlichen 

Unterlagen verfügen, aus denen 

das Ergebnis der Gefährdungs-

beurteilung, die von ihm festgelegten 

Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

und das Ergebnis ihrer Überprüfung 

ersichtlich sind.

…

ID 030680
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